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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Kuzminski als Vorsitzenden und die Richterin Mag. Scherz als 
Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Marianne Kienast über die Beschwerde des G.N., geb. 00.00.1974, StA. 
Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.06.2008, GZ. 05 03.562-BAL, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 03.09.2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und Abs. 2 AsylG 1997, BGBl. I 101/2003 als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

Der Beschwerdeführer, ein georgischer Staatsangehöriger, gelangte am 16.03.2005 unter Umgehung der 
Grenzkontrolle nach Österreich und stellte noch am selben Tag gegenüber der Grenzkontrollstelle Gmünd einen 
Asylantrag. Diesen begründete er damit, dass er von den Behörden schikaniert und erpresst worden sei, dass er 
seine Arbeit verloren habe und dass ihm Geld gestohlen worden sei. Nachdem Schewardnadse gestürzt worden 
sei und Saakaschwili an die Macht gekommen sei, würden alle Anhänger von Schewardnadse entlassen. Am 
18.03.2005 wurde er auf der Erstaufnahmestelle Ost erstmals einvernommen, wobei sich herausstellte, dass er 
über die Tschechische Republik nach Österreich gekommen war. Zu den Fluchtgründen befragt, gab er an, dass 
er Mitglied der Labour Party gewesen sei und zwar Vertreter des örtlichen Parteiobmannes L.T. in T., am 
00.00.2005 seien sie aus dem Parteilokal von Polizisten vertrieben worden, wobei sie für den Fall des 
Nichtverschwindens mit dem Umbringen bedroht und auch geschlagen worden seien und die Einrichtung des 
Parteilokales zerstört worden sei. Am 00.00.2005 seien Polizisten zu ihm nach Hause gekommen, er habe jedoch 
fliehen können und habe einen Schuss gehört. Mehr könne er nicht angeben, da er sich bis zu seiner Flucht im 
Wald versteckt gehabt habe. 
 

Der georgischen Reisepass wurde aufgefunden und wurde der Antragsteller am 24.03.2005 ein zweites Mal 
einvernommen, wobei diese Einvernahme ausschließlich die Frage der Zuständigkeit Tschechiens zur 
inhaltlichen Prüfung des Asylantrages zum Gegenstand hatte. Mit Bescheid des Bundesasylamtes, EAST- Ost 
vom 26.04.2005, Zl. 05 03.562-EAST Ost wurde der Asylantrag vom 16.03.2005 ohne in die Sache einzutreten 
gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen, für die Prüfung des Asylantrages gemäß § 9 Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates Tschechien für zuständig erklärt und gemäß § 5 Abs. 1 und 4 AsylG 
der Antragsteller aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Tschechien ausgewiesen. Der dagegen erhobenen 
Berufung wurde mit Bescheid des UBAS vom 20.12.2005, Zl. 260.256/3-VII/19/05 stattgegeben, der Asylantrag 
zugelassen, der bekämpfte Bescheid behoben und der Antrag zur Durchführung des materiellen Asylverfahrens 
an das Bundesasylamt zurückverwiesen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass medizinisch belegbare 
Tatsachen vorlägen, die die Annahme rechtfertigen würden, dass der Berufungswerber traumatisiert sein könnte. 
Die Behörde erster Instanz holte in der Folge ein psychiatrisches Sachverständigengutachten des Facharztes für 
Psychiatrie und Neurologie Dr. P.K. ein. Aus diesem ergibt sich zusammenfassend, dass "unter der 
Voraussetzung, dass die Verfolgung durch die Person D.T." der Wahrheit entspräche und unter der Annahme, 
dass der zu Untersuchende für alles, was ihm widerfahren sei diese Person als Verursacher sehe, eine wahnhafte 
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Störung bestehe, die jedoch nicht die Psychosewertigkeit einer Schizophrenie erreiche. Hinweise für eine 
posttraumatische Belastungsstörung hätten sich jedoch nicht ergeben. Aus medizinisch-psychiatrischer Sicht 
liege kein Hindernis vor, welche eine Rückführung des Antragstellers in den Herkunftsstaat Georgen unzulässig 
machen würde und werde eine wahnhafte Störung mit Medikamenten behandelt, welche auch im Herkunftsstaat 
erhältlich seien und wäre eine Psychotherapie in der Landessprache auch erfolgsversprechender. 
 

Das Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt befragte am 10.05.2006 den Antragsteller. Dabei gab er an, dass sein 
Bruder im Jahre 2000 erschossen worden sei und die Sache nie ganz aufgeklärt worden sei. Er selbst sei im Jahr 
1999 mit Messerstichen verletzt worden, dies stünde im Zusammenhang mit ihren Geschäften, da kriminelle 
Gruppen Geld von ihnen verlangt hätten und auch das Haus niedergebrannt hätten. Die Mutter sei ins Koma 
gefallen und 2005 verstorben. Ende 2003 habe er sich der Arbeiterpartei angeschlossen in der Hoffnung, dass ihn 
diese Partei schützen würde. Er sei jedoch auch ein drittes Mal entführt worden und seien auch drei seiner 
Fahrzeuge gestohlen worden. Nach dem Parteibeitritt sei auch auf ihn geschossen worden, er sei aber nicht 
getroffen worden und habe er ständig Drohungen erhalten, dass man seine Familie vernichten werde, wenn er 
weiter nach dem Mörder seines Bruders suche. Zu seiner Ausreise sei auch das Parteibüro gestürmt worden und 
sei er geschlagen worden, er habe jedoch flüchten können. Zwei Tage später hätten maskierte Männer das Haus, 
in dem er gewohnt habe, gestürmt. Er sei aus dem Fenster gesprungen, seine Eltern seien jedoch zu Hause 
geblieben und habe er ein oder zwei Schüsse gehört und habe er sich daraufhin bis zu seiner Ausreise im März 
2005 im Wald versteckt. Er habe mit seinem Bruder gemeinsam Lebensmittel aus der Türkei importiert, dies 
jedoch nur bis 2001. Nach dem Tod seines Bruders sei das Geschäft bankrott gegangen. D.T., ein Anführer einer 
kriminellen Gruppe aus Z., habe seinen Bruder umgebracht. Dieser hätte auch ihn entführt, seine 
Familienmitglieder hätten ihn jedoch freigekauft. Eine Anzeige sei nicht entgegengenommen worden, weil 
dieser mit der Polizei wahrscheinlich zusammengearbeitet habe. Das Messerattentat 1999 sei nur eine 
Meinungsverschiedenheit zwischen Geschäftspartner gewesen. Er sei das erste Mal im Dezember 2000, ein 
zweites Mal am 00.00.2001 und ein drittes Mal Ende 2001 oder 2002 entführt worden, jeweils von D.T., mit 
dem sein Bruder bereits in seiner Kindheit einen Konflikt gehabt habe. Beim ersten Mal sei er 29 bis 30 Tage in 
der Gewalt des Entführers gewesen, beim zweiten Mal drei Tage und beim dritten Mal zwei bis drei Tage, er sei 
jedenfalls immer gegen Lösegeld freigelassen worden und zwar beim ersten Mal für 20.000,-- US-Dollar und 
beim zweiten und dritten Mal für 5.000,-- US-Dollar. Das erste Fahrzeug sei im Jahre 2001, das zweite am 
30.12.2003 und das dritte im August oder September 2004 gestohlen worden. Er wisse nicht, wer die Fahrzeuge 
gestohlen habe, er könne sich aber vorstellen, dass es D.T. gewesen sei. Im Dezember 2003 sei auch ihn 
geschossen worden, er habe diesen Vorfall auch bei der Polizei angezeigt und habe die Polizei alles in ihrer 
Macht mögliche unternommen. Die Stürmung des Parteibüros sei am 00.00.2005 gewesen. Es seien sieben oder 
acht maskierte Personen in zivil gewesen, diese seien ihre politischen Gegner, nämlich die Anhänger 
Saakaschwili gewesen. Nicht nur er, sondern auch die anderen Anwesenden seien bei diesem Überfall 
geschlagen worden, ihr örtlicher Parteiführer L.T. habe auf Grund der Schläge sogar ins Krankenhaus gebracht 
werden müssen. D.T. verfolge seine gesamte Familie und wolle diese auslöschen. Er habe sogar gehört, dass 
dieser mit zwei Anderen nach Österreich gereist sei, um ihn hier umzubringen. Das Haus sei 2005 
niedergebrannt worden, er stünde mit seinem Vater und seiner Schwester in Kontakt. Er habe zuvor auch mit 
seiner Mutter Kontakt gehabt. In der Arbeiterpartei sei er Stellvertreter von L.T. gewesen. Ob er auf Grund 
seiner politischen Gesinnung verfolgt worden sei, sei für ihn zweitrangig. Auf Grund seiner 
Volksgruppenzugehörigkeit oder aus religiösen Gründen sei er jedoch nicht verfolgt worden. Er habe auch 
Probleme mit den Behörden und der Polizei gehabt, denn die Regierung arbeite mit kriminellen Gruppierungen 
zusammen. Er besitze keinen Mitgliedsausweis der Arbeiterpartei, denn alles sei im Haus verbrannt worden. Er 
sei nur deswegen nicht nach Tbilissi gezogen, weil dort die Partei von Saakaschwili herrsche. Der Antragsteller 
wurde auch kurz zur Labour Party befragt und wurden ihm Feststellungen zur Labour Party vorgehalten, welche 
er als Lüge bezeichnete. Über Vorhalt der Aussagen vor der Grenzkontrollstelle Gmünd gab er an, dass er diese 
Aussagen nie gemacht habe. Über Vorhalt, dass er bei der Einvernahme am 18.03.2005 keine Verfolgung durch 
D.T. erwähnt habe, gab er an, dass er hauptsächlich zum Reiseweg befragt worden sei. Bei einer Rückkehr 
würde ihn der Tod oder 15 bis 20 Jahre bzw. eine lebenslange Haft erwarten. Er gab zu, legal mit einem 
georgischen Reisepass ausgereist zu sein. Sein Vater lebe derzeit bei seiner Schwester im Gebiet Tachetien, er 
nehme Antidepressiva und Mittel gegen Schlaflosigkeit. 
 

Am 08.08.2006 erfolgte eine Strafanzeige der Polizeiinspektion Vöcklabruck wegen gefährlicher Drohung gegen 
Frau E.A.. Am 02.10.2006 wurde dem Antragsteller das Sachverständigengutachten vom 24.07.2006 
niederschriftlich zur Kenntnis gebracht und auch Feststellungen des Bundesasylamtes zu Georgien, wobei er 
angab, mit diesen nicht einverstanden zu sein. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 19.10.2006, Zl. 05 03.562/1-BAE wurde der Asylantrag vom 
16.03.2005 gemäß § 7 AsylG abgewiesen, unter Spruchteil II. die Zulässigkeit der Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Antragstellers nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ausgesprochen 
und unter Spruchteil III. gemäß § 8 Abs. 2 AsylG der Antragsteller aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 
Georgien ausgewiesen. 
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Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller Berufung. Mit 13.11.2006 erfolgte eine Anzeige gegen den 
Berufungswerber wegen Verdachts des Diebstahls. 
 

Mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 14.12.2006, Zl. 260.256/7-VII/19/06 wurde der 
Berufung Folge gegeben, der bekämpfte Bescheid gemäß § 66 Abs. 2 AVG behoben und die Angelegenheit zur 
neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines Bescheides an das Bundesasylamt 
zurückverwiesen. In der Begründung dieses Bescheides wurde insbesondere ausgeführt, dass das eingeholte 
Sachverständigengutachten vom 24.07.2006 in seiner Gesamtheit als unschlüssig anzusehen sei. 
 

Am 01.12.2007 wurde der Antragsteller ergänzend durch das Bundesasylamt, Außenstelle Linz einvernommen. 
Zu seiner Schul- und Berufungsausbildung ist auszuführen, dass er von 1980 bis 1991 die Grundschule in T. und 
von 1993 bis 1997 die Universität in Tbilisi besucht habe, welche er auch abgeschlossen habe. Er habe zwar 
einen Einberufungsbefehl erhalten, sei jedoch nicht zum Militär gegangen und sei von 2003 bis zum 00.00.2005 
Büroangestellter bei der Labour Party gewesen. Zuvor habe er selbstständig einen Lebensmittelhandel geführt, 
dies sei ein Familienunternehmen gewesen, welches seinem Bruder gehört habe. Sie hätten Waren in der Türkei 
eingekauft. Sein Bruder sei am 00.00.2000 ermordet worden, dann sei das Geschäft geschlossen worden. Er habe 
in der Folge von der Unterstützung seines Vaters, welcher im Landwirtschaftsministerium gearbeitet habe, 
gelebt. Seine Eltern lebten in T., seine Schwester sei in Tbilisi verheiratet. Er habe auch noch weitere Verwandte 
in Tachetien und Tbilisi. Er habe in Georgien nie einen festen Wohnsitz gehabt, sei immer irgendwo unterwegs 
gewesen und zwar für 10 Jahre lang. Er habe Mitglied bei mit der Labour Party werden wollen, sei jedoch nie 
Mitglied geworden, habe auch daher keine offiziellen Parteiausweis und habe nicht offiziell für die Partei 
gearbeitet, sondern nur Wahlwerbung gemacht, Zettel verteilt und dgl. Er habe sich auch nicht politisch betätigt. 
Er habe sehr viele private Probleme gehabt, er habe jedoch keine politischen Probleme gehabt, insbesondere 
auch nicht wegen der Arbeit für Labour Party. Eines der privaten Probleme sei, dass sein Bruder getötet worden 
sei. Das Bundesasylamt hielt dem Antragsteller weiters vor, dass ihm eine innerstaatliche Fluchtalternative zur 
Verfügung gestanden sei, er entgegnete daraufhin, dass man ihn überall bedroht habe und dass er Probleme mit 
einem Kriminellen gehabt hätte, welcher auch Anhänger gehabt und auch zu einem Ländervorhalt wurde dem 
Antragsteller das Parteiengehör eingeräumt. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 11.12.2007, Zl. 05 03.562-BAL wurde dem Asylantrag vom 16.03.2005 
gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen, und als Spruchteil II. die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Antragstellers nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt und gemäß § 8 Abs. 
2 AsylG der Asylwerber aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. Gegen diesen 
Bescheid erhob der Antragsteller Berufung. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 28.02.2008, Zl. 05 03.562-
BAL wurde gemäß § 64a Abs. 1 AVG der bekämpfte Bescheid ersatzlos behoben. Die Behörde erster Instanz 
holte daraufhin ein psychiatrisches Gutachten bei dem Facharzt für Psychiatrie und Neurologie Dr. B.L. ein. 
Daraus ergibt sich als Diagnose eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typ, der Patient 
sei aber orientiert und bewusstseinsklar. Eine Heilung dieser Störung sei per se nicht möglich, es trete aber ab 
dem 35. Lebensjahr eine Abnahme der Dynamik ein, es bestehe kein Behandlungsbedarf. Die Störung trete 
unregelmäßig auf, es bestehe auch keine ausgeprägte depressive Symptomatik und befinde sich der Patient 
derzeit in einem emotional stabilen Zustand. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.06.2008, Zl. 05 03.562-BAL wurde unter Spruchteil I. der 
Asylantrag vom 16.03.2005 gemäß § 7 AsylG abgewiesen. Unter Spruchteil II. die Zulässigkeit der 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers nach Georgien gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 
ausgesprochen und unter Spruchteil III gemäß § 8 Abs. 2 leg. cit. der Antragsteller aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Georgien ausgewiesen. Nach der Darstellung der oben bereits wiedergegebenen 
Einvernahme wurden Feststellungen zur Georgien sowie auch zu Abchasien und Südossetien unter Anführung 
der bezughabenden Quellen sowie auch über die medizinische Versorgung getroffen. Anschließend wurde 
festgestellt, dass der Antragsteller wohl kein Dokument vorgelegt habe, jedoch sein Reisepass gefunden worden 
sei, woraus sich seine Identität ergäbe, da dieser als unbedenklich gewertet worden sei. Der Antragsteller habe 
völlig widersprüchliche Fluchtgründe angegeben; bei seiner ersten Einvernahme am 16.03.2005 habe er 
angegeben, er würde von den Behörden schikaniert und er hätte seine Arbeit verloren und außerdem sei ihm 
Geld gestohlen worden. Am 18.03.2005 habe er hingegen behauptet, dass er auf Grund seiner Zugehörigkeit zur 
Labour Party von bewaffneten Leuten der Regierung verfolgt worden sei, am 10.05.2006 habe er angeführt, dass 
er von einer kriminellen Gruppe um D.T. verfolgt worden sei. Er wäre bei der Labour Party Stellvertreter von 
L.T. gewesen. Seine politische Tätigkeit wäre jedoch, was seine Verfolgung betreffe, zweitrangig gewesen und 
am 02.10.2007 habe er konträr zu seinen bisherigen Ausführungen angegeben, dass er kein Mitglied der Labour 
Party gewesen sei und hat dort keine Funktion inne gehabt habe, sondern lediglich "schwarz" Flugblätter und 
Prospektmaterial verteilt habe. Er würde auch deswegen in seiner Heimat nicht verfolgt, sondern hätte lediglich 
private Fluchtgründe, auf welche er nicht näher eingehen wolle. Sein wichtigster Ausreisegrund wäre jedoch der 
Tod seines Bruders gewesen. Außer diesen vier verschiedenen Fluchtvorbringen gäbe es noch zahlreiche andere 
Widersprüche im Vorbringen des Antragstellers. So habe er beispielsweise am 10.05.2006 angegeben, dass seine 
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Mutter 2005 verstorben sei, jedoch am 11.12.2007, dass seine Mutter in T. leben würde. Am 18.03.2005 habe er 
angegeben, dass bewaffnete Leute zu ihm nach Hause gekommen seien und in seinem Haus geschossen worden 
sei. Am 10.05.2006 habe er das diesbezügliche Vorbringen dahin gesteigert, dass das Haus niedergebrannt 
worden sei, weswegen seine Mutter ins Koma gefallen und in der Folge verstorben sei. Am 01.12.2007 
behauptete er, er wäre in Georgien unsteten Wohnsitzes gewesen, eine Art Landstreicher, dies widerspricht 
jedoch der Angabe, dass er Stellvertreter des Parteivorsitzenden der Labour Party in T. gewesen sei. Auf Grund 
des psychiatrischen Gutachtens des Dr. B.L. könne keineswegs davon ausgegangen werden, dass die ständig 
widersprechenden Ausführungen des Antragstellers zu seinen Fluchtgründen in irgendeinem kausalen 
Zusammenhang zu einer psychischen Erkrankung stehen würden. Wenn der Antragsteller angegeben habe, 
keinen festen Wohnsitz gehabt zu haben und immer wieder bei verschiedenen Frauen bzw. Freunden in B. und 
anderen Regionen Georgiens gelebt haben und überdies gute Freunde in Tbilisi gehabt zu haben, sei eine 
innerstaatliche Fluchtalternative möglich und zumutbar, zumal es sich bei D.T. offensichtlich um eine 
Einzelperson handle, welche nicht in der Lage sei, ihn im gesamten Georgien zu verfolgen. Das Bundesasylamt 
gelange nach eingehender rechtlicher Würdigung zur Ansicht, dass es nicht glaubhaft sei, dass dem Antragsteller 
im Herkunftsstaat Verfolgung drohe und sei daher der Asylantrag abzuweisen gewesen. Zu Spruchteil II. wurde 
ausgeführt, dass das Bestehen einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 FPG bereits unter Spruchteil I. 
geprüft und verneint worden sei. Wie schon in der Begründung über die Entscheidung zu dem Asylantrag 
ausgeführt, sei das Vorbringen unglaubwürdig, weshalb auch nicht vom Vorliegen einer Gefahr im Sinne des § 
50 FPG ausgegangen werden könne und auch aus der allgemeinen Lage ergebe sich eine solche Gefährdung 
nicht. Zu der diagnostizierten Persönlichkeitsstörung sei auszuführen, dass sich diese aus dem aktuellsten 
Gutachten vom 20.02.2008 ergebe und eine Heilung per se nicht möglich sei und auch kein Behandlungsbedarf 
gegeben sei. Aus juristischer Sicht habe der Antragsteller eine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes, 
welcher oberhalb der Schwelle des Art. 3 EMRK liege, zu erdulden. Die Judikatur des EGMR könne aus Art. 3 
EMRK grundsätzlich kein Bleiberecht mit der Begründung abgeleitet werden, dass der Herkunftsstaat gewisse 
soziale medizinische oder sonstige unterstützende Leistungen nicht biete, wie der Staat des gegenwärtigen 
Aufenthaltsortes. Im vorliegenden Fall sind keine außerordentlichen Umstände, die gegen eine Abschiebung 
sprechen würden, gegeben, es drohe dem Antragsteller auch nicht der Verlust der Existenzgrundlage, zumal der 
Antragsteller in Georgien über ein familiäres Netz verfüge. So habe der Antragsteller auch vorgebracht, dass er 
sich selbstständig erhalten habe, er habe auch in Österreich keine dauerhafte psychiatrische Behandlung in 
Anspruch genommen (obwohl ihm diese kostenlos zugänglich gewesen sei) und seien psychische Erkrankungen 
in Georgien auch grundsätzlich behandelbar und deute somit nichts darauf hin, dass der Antragsteller bei einer 
Rückkehr in den Herkunftsstaat einer realen Verletzung von Art. 2, 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und 13 
zur Konvention ausgesetzt wäre. 
 

Zu Spruchteil III. wurde ebenfalls die bezughabende Judikatur dargestellt. Der Antragsteller sei illegal nach 
Österreich eingereist und befindet sich seit März 2005 in Österreich, davon erhebliche Zeit als "U-Boot". Er 
habe selbst keine weiteren Gründe oder Anhaltspunkte für das Bestehen eines Privatlebens in Österreich 
vorgebracht. Es bestünden auch keinerlei Hinweise auf ein schützenswertes Familienleben im Sinne des Art. 8 
EMRK. 
 

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller fristgerecht Berufung, welche nunmehr als Beschwerde zu 
werten sei. In dieser wurde zunächst auf sein bisheriges Vorbringen verwiesen. Die Feststellungen des 
Bundesasylamtes beschränkten sich auf allgemeine Informationen. Ihm sei die Mitgliedschaft bei der Labour 
Party unterstellt worden und sei er aus diesen Gründen verfolgt worden. Darüber hinaus hätte er noch 
Schwierigkeiten auf Grund seines Bruders gehabt. Es könne schon deswegen nicht von der vollen 
Unglaubwürdigkeit seiner Person ausgegangen werden, da nachträglich sein Reisepass aufgefunden worden sei 
und seine persönlichen Daten darin bestätigt worden sei. D.T. habe mit der Polizei zusammengearbeitet und 
seien die Verfolgungshandlungen jedenfalls dem georgischen Staat zurechenbar und würden ihm die Behörden 
als Sympathisant oder vermutetes Mitglied einer Oppositionspartei keinen Schutz gewähren. Er beantrage daher 
eine ergänzende persönliche Einvernahme sowie die Einholung eines medizinischen bzw. psychologischen 
Gutachtens. Auf Grund seiner angegriffenen Gesundheit lägen daher Abschiebungshindernisse vor. Eine 
gesundheitliche Versorgung sei in Georgien nicht gegeben und würde er in eine ausweglose Lage geraten. 
 

Der Asylgerichtshof beraumte eine öffentliche mündliche Beschwerdeverhandlung für den 03.09.2008 an, zu der 
sich die Behörde erster Instanz entschuldigen ließ. Der Beschwerdeführer gab ausdrücklich an, dass er physisch 
und psychisch in der Lage sei, der stattfindenden mündlichen Verhandlung zu folgen, wenn er auch wegen 
psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung stehe. Dann führte er über Befragen durch den vorsitzenden 
Richter und die beisitzende Richterin Folgendes aus: 
 

"VR: Welcher Volksgruppe und Religion gehören Sie an? 
 

BF: Ich bin Georgier und orthodox. 
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VR: Sind auch Ihre beiden Eltern georgischer Abstammung? 
 

BF: Nein, meine Mutter ist Ossetin. 
 

VR: Warum haben Sie das bisher nicht angegeben? 
 

BF: Ich weiß es nicht, ich bin total zerstreut. 
 

VR: Hatten Sie wegen der ossetischen Herkunft Ihrer Mutter irgendwelche Probleme? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Welche konkret? 
 

BF: Die Osseten haben mir vorgeworfen, dass mein Vater nicht ossetischer Abstammung ist und auch von 
anderer Seite gab es Vorwürfe, dass meine Mutter keine Georgierin ist. Sie haben mich aufgefordert das Land zu 
verlassen. 
 

VR: Leben Ihre beiden Eltern noch? 
 

BF: Meine Familie ist total verschollen, da es jetzt Krieg gibt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Mutter ist 
schon seit dem Jahre 2005 verstorben. Mein Vater, meine Schwester, ihre Kinder sind jetzt alle verschollen. 
Noch am 09.08.2008 habe ich mit meiner Schwester gesprochen. Sie hat mir gesagt, dass sie nach T. gefahren ist 
und sie wollte meinen Vater nach Tblissi holen. Ich habe dauernd versucht meine Schwester zu erreichen und 
auch bei einer Hotline angerufen. Dort wurde mir gesagt, dass mein Vater tot sei, seine Leiche aber noch nicht 
gefunden wurde. Ich habe meine Schwester gewarnt, nicht mit den Kindern nach Süd-Ossetien zu fahren, sie hat 
sich aber nicht daran gehalten. 
 

Vorhalt: Beim BAA haben Sie am 10.05.2006 gesagt - so wie heute - dass Ihre Mutter bereits im Jahre 2005 
verstorben ist, am 01.12.2007 aber, das Ihre Mutter am Leben ist und als Hausfrau in T. tätig ist. Was stimmt 
jetzt? 
 

BF: So etwas gibt es nicht, das stimmt nicht. Meine Mutter ist seit 2005 tot. Ich habe das gar nicht gesagt. 
 

VR: Wo sind Sie geboren? 
 

BF: In T., ehrlich gesagt im Spital von Z.. 
 

VR: Wo haben Sie im Laufe Ihres Lebens gelebt? Geben Sie das bitte möglichst genau an! 
 

BF: Nach der Geburt bin ich in T. aufgewachsen und habe auch die Mittelschule in T. absolviert. Ich habe aber 
nicht immer in T. gelebt. Ich habe mich einmal da einmal dort versteckt. Manchmal bin ich schon nach T. 
gefahren, bin dann ganz vorsichtig rein- und raus geschlichen, damit mich niemand sieht. 
 

VR: Wo liegt T.? 
 

BF: Richtung Gori, hinter Z., Richtung Tuneli, ich kenne mich in Geografie nicht aus. Ich weiß nicht, ob der Ort 
in Süd-Ossetien liegt. 
 

VR: Welche schulische oder sonstige Ausbildung haben Sie erhalten? 
 

BF: 8 Jahre Mittelschule in T., dann weitere 3 Jahre in Gori besucht. Dann habe ich in Georgien in Tblissi an der 
staatlichen Universität studiert und zwar für Brot- und Lebensmitteltechnologie. Ich habe das Studium auch 
abgeschlossen. Ich bin Experte für die Qualität von Lebensmitteln. 
 

VR: Welche berufliche Tätigkeit haben Sie von wann bis wann ausgeübt? 
 

BF: Nirgendwo, nichts habe ich gearbeitet. Unsere Familie hat ein eigenes Geschäft gehabt. 
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VR: Haben Sie diese Geschäfte bis zu Ihrer Ausreise geführt? 
 

BF: Ja, ich habe meiner Familie geholfen. 
 

VR: Haben Sie auch noch eine andere berufliche Tätigkeit ausgeübt? 
 

BF: Ja, aber das ist jetzt alles so zweitrangig. Ich will nur noch wissen, was derzeit mit meiner Familie los ist. 
 

Vorhalt: Sie haben bei der EAST Ost, aber auch beim BAL angegeben, dass Sie Angestellter der Labour-Party 
waren, im Widerspruch dazu jedoch beim BAL angegeben, dass Sie für die Labour-Party nur gelegentlich und 
ohne Anstellung Zetteln verteilt hätten. Was stimmt jetzt? 
 

BF: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, wann und wo. Aber ich war Mitglied der Labour-Party. 
 

VR: In welcher Weise haben Sie sich politisch betätigt? 
 

BF: Es gab noch keinen Bescheid, aber L.T. wollte einen Bescheid erlassen, dass ich der stellvertretende 
Parteiobmann der Labour-Party in T. bin. 
 

VR: Wann war das ungefähr? 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube 2005, sollte er das machen. 
 

VR: Haben Sie irgendwelche Aktivitäten für die Labour-Party entfaltet? 
 

BF: Ja, natürlich. 
 

VR: Welche konkret? 
 

BF: Ich habe alles gemacht, alles was für die Partei ist. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Wir haben den 
Leuten erzählt, was wir für Pläne haben, was wir vorhatten. 
 

VR: Was hatte die Labour-Party für Pläne und Ziele? 
 

BF: Alles zu Gunsten der Menschen. Aber wenn ich heutzutage nachdenke, dann denke ich mir, dass die Politik 
die schlimmste und schmutzigste Sache ist. Ich will nichts mehr von der Politik wissen und nichts mehr mit ihr 
zu tun haben. 
 

Vorhalt: Bei Ihrem Asylantrag am 16.03.2005 haben Sie angegeben, dass Sie Anhänger von Schewardnadse 
waren und dass Sie unter Saakaschwili entlassen wurden, das widerspricht Ihrem weiteren Vorbringen. 
 

BF: Ich kann mich an das Vorbringen nicht erinnern. Ich habe das nicht gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass 
meine Mutter weiterlebt. Es ist wirklich so, dass ich sehr große Probleme mit meinem Gedächtnis habe. Ich habe 
eine Injektion bekommen, hier in Österreich, es war eine große Dosis, ich weiß aber nicht mehr wann. Ich leide 
an Gedächtnisschwund wegen dieser Injektion, auch die Ärzte stellten fest, dass die Dosis sehr hoch war. Es 
ging mir auch ganz schlecht. Ein Jahr lang wusste ich nicht, wo ich bin, was ich tue. Derzeit geht es mir auch 
nicht so gut, gedächtnismäßig. 
 

Vorhalt: Aber bei der letzten Einvernahme durch das BAL und nach dem zuletzt eingeholten psychiatrischen GA 
hatten Sie keine Probleme mit Ihrem Gedächtnis. 
 

BF: Ich weiß es nicht, ich habe wirklich Gedächtnisprobleme. Mein Gedächtnis ist weg, ist runter gegangen. Ich 
weiß nicht, welche Expertise er mit mir gemacht hat, mein Gedächtnis ist wirklich weg. Ich kann mir keine 
Straßennamen merken, ich weiß bis heute nicht, wie die Straße heißt, wo ich wohne. Mein Gedächtnis ist ganz, 
ganz klein. Wenn ich nervös bin, bin ich zerstreut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich mich beruhige, 
Zeit habe und nachdenke, kann ich besser nachdenken. 
 

VR: Versuchen Sie sich zu beruhigen. 
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Vorhalt: Gerade in Ihrer Berufung wird allerdings gefordert, dass Ihnen die Widersprüche vorgehalten werden 
und Sie die Möglichkeit erhalten sich dazu zu erklären. 
 

BF: Ja, ich habe kein Problem damit. 
 

Vorhalt: Auf der EAST Ost am 18.03.2005 haben Sie so wie heute angegeben, dass Sie Vertreter des örtlichen 
Parteiobmannes L.T. waren, am 01.12.2007 beim BAL allerdings, dass Sie niemals Mitglied der Labour-Party 
waren. 
 

BF: Nein, so was habe ich nie gesagt. Bevor ich das Interview in Linz gegeben habe, war ich eingesperrt. Ich 
vertrage die engen Räume nicht. In meiner Heimat hat man mich schon 3 Mal eingesperrt, ich habe panische 
Ängste, wenn ich eingesperrt werde. Wenn ich eingesperrt werde, habe ich wieder alles vor den Augen. 
 

VR: Welche berufliche Tätigkeit haben Ihre Eltern ausgeübt? 
 

BF: Unsere Familien, insbesondere mein Bruder hat Geschäfte gemacht. Die Ganze Familie hat sich damit 
beschäftigt. Er hat sich aus der Türkei Lebensmittel importiert, Öl und Kartoffeln. Wir haben das nach Tblissi 
geliefert und dort weiter verkauft. 
 

Vorhalt: Beim BAL haben Sie angegeben, dass Ihr Vater im Landwirtschaftsministerium gearbeitet hat, stimmt 
das nicht? 
 

BF: Das stimmt. 
 

BR: War das ein Nebenerwerb, das Geschäft für Ihren Vater? 
 

BF: Es ist so, der Vater hat in dem Landwirtschaftsministerium gearbeitet. Ich, meine Mutter, Bruder, die ganze 
Familie, war damit beschäftigt. Mein Vater hat dort mitgeholfen. 
 

Bitte stellen Sie mir keine Fragen von Linz mehr, ich war damals total weggetreten. 
 

BR: War das eine politische Funktion im Landwirtschaftsministerium? 
 

BF: Nein, er war Leiter des Referats für die Region M.. 
 

BR: War Ihr Vater Mitglied einer Partei? 
 

BF: Nein. 
 

VR: Hatten Sie wirtschaftliche Probleme in Georgien? 
 

BF: Nein, wir hatten keine wirtschaftlichen Probleme. Millionäre waren wir aber keine. 
 

VR: Hatten Sie wegen Ihrer Tätigkeit für die Labour-Party Probleme mit privaten Personen oder Behörden? 
 

BF: Ja, mit den Behörden. 
 

VR: Welche? 
 

BF: Sie haben uns geschlagen, uns verjagt. Sie haben unser Büro kaputt gemacht und unsere Apparate. Sie haben 
uns alles kaputt gemacht, uns sogar geschlagen. Sie haben alles Mögliche gegen uns getan. Sie haben sogar von 
unseren Taschen, Geld, Telefon und Dokumente genommen. Sie waren auch frech zu uns und haben auf uns, 
auch auf mich persönlich, geschossen. 
 

Vorhalt: Sie haben beim BAA schon auf einen Überfall auf ein Parteilokal und auch von einem Schussattentat 
auf Sie gesprochen, nicht jedoch, dass Sie geschlagen wurden. 
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BF: Heißt das, ich habe nichts darüber gesagt habe? Das wusste ich nicht. Ich habe das ganz sicher erzählt. 
Entweder hat man das nicht hineingeschrieben oder übersetzt. Sie sind sogar zu uns ins Haus gestürmt, ich bin 
aus dem Fenster gesprungen und sie haben mir noch nachgeschossen. 
 

Vorhalt: Am 01.12.2007 haben Sie hingegen angegeben, dass Sie wegen politischen Problemen nicht ausgereist 
sind, sondern wegen persönlicher Probleme? 
 

BF: Das ist nicht möglich, dass ich so etwas gesagt habe. Das stimmt genauso nicht, wie ich das gesagt haben 
soll, dass meine Mutter noch am Leben ist. Es muss ein Fehler sein. Ich war total benebelt in Linz. 
 

BR: Von wem wurden Sie wann und wo geschlagen, im Zusammenhang mit Ihrer politischen Tätigkeit? 
 

BF: Sie waren maskiert. Wir oft ich geschlagen wurde, weiß ich nicht mehr. Sie haben mich so oft geschlagen, 
wie sie mich erwischt haben, dann bin ich weggelaufen. 
 

BR: Waren Sie der einzige Parteiangehörige, der misshandelt wurde? 
 

BF: Nein, nein. L.T. haben sie so stark geschlagen, dass er dann halb tot war, er hat es kaum überlebt. Man 
konnte L.T. kaum retten, er war im Reanimationszentrum. 
 

BR: Was glauben Sie wer das war? 
 

BF: Ich glaube natürlich, dass es entweder die Gegenpartei oder Vertreter der damaligen Regierung waren. Wer 
sie wirklich waren, weiß ich nicht. Sie waren maskiert. 
 

VR: Hatten Sie wegen der beruflichen Tätigkeit Ihres Bruders Probleme? 
 

BF: Ja. Sie haben meinen Bruder ermordet im Jahr 2000. 
 

VR: Wie kam es zum Tod Ihres Bruders? 
 

BF: Ich weiß es nicht, wie und von wem er getötet wurde. Wir haben ihn in einem Wald in einem Auto 
erschossen gefunden, zusammen mit 3 anderen Personen. 
 

VR: Mit wem hatte Ihr Bruder die Probleme? 
 

BF: Mit D.T.. 
 

VR: Wer war D.T.? 
 

BF: Er war aus Z. und hat auch im Dorf T. gewohnt. Aber die letzten Jahre war er immer in Z.. Er war mit der 
Regierung in Z. verbündet. Er war auch verbündet mit der georgischen Zentralregierung. 
 

BF: Wie und wann ist dieser Konflikt mit D.T. entstanden? 
 

BF: Das ist schon viele Jahre her, das ist schon in der Kindheit entstanden. Die Gründe weiß ich jetzt nicht mehr 
genau. 
 

VR: Hatten Sie selbst auch mit D.T. Probleme? 
 

BF: Nach dem Tod meines Bruders, ja. 
 

VR: Welche konkret? 
 

BF: Dieser D.T. wollte auch mich umbringen. Er hat gesagt, dass in unserer Familie niemand am Leben bleiben 
soll. Er meinte unsere Generation, sie haben auch unser Haus niedergebrannt. 
 

VR: Können Sie Näheres über den Brandanschlag ausführen? 
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BF: Nein, ich war schon hier in Österreich und nicht in Georgien, als das passiert ist. Aber ich erfuhr darüber, 
dass sie unser Haus niedergebrannt haben und meine Mutter aus den Gründen gestorben ist. 
 

VR: Was war der Grund, warum D.T. Ihre Familie ausrotten wollte? 
 

BF: Ich weiß es nicht. Aber er hatte Probleme, Unangenehmheiten mit meinem Bruder, wegen seines 
Geschäftes. Ich nehme an, er wollte das Geld haben von meinem Bruder. Genauso wie die anderen in Georgien, 
wollte er Schutzgeld erpressen. Es ist so, die Familie hat Geld bekommen, es war ein Familiengeschäft, er wollte 
es erpressen. Wir waren keine Millionäre, aber wir waren auch nicht arm. 
 

VR: Sie haben beim BAA, aber auch heute erwähnt, dass Sie 3 Mal entführt wurden. Können Sie darüber 
Näheres ausführen? 
 

BF: Das erste Mal als sie mich entführt haben, haben sie mich ganz schlimm gequält. Ich will mich daran nicht 
erinnern. Sie haben auf meinem Körper Zigaretten ausgelöscht, dass sie mich geschlagen haben, darüber rede ich 
gar nicht. Sie haben mich so gequält, dass ich mir nur gewünscht habe, dass ich sterbe. Sie haben von meiner 
Familie das Geld erpresst, dann wurde ich freigelassen. 
 

VR: Was war die anderen Male? 
 

BF: Was die zweite Entführung angeht, wurde ich für kurze Zeit entführt, auch da wurde Geld erpresst, genauso 
war es das dritte Mal. Beim dritten Mal wurde ich auch ganz schnell freigelassen. Auch beim zweiten und dritten 
Mal wurde ich geschlagen. 
 

VR: Wann waren die drei Entführungen? 
 

BF: Genau weiß ich das nicht mehr, aber eine davon war zu Silvester, Neujahr. Die Entführungen waren 
teilweise vor und nach dem Tod meines Bruders. 
 

VR: Hatten diese Entführungen auch was mit D.T. zu tun? 
 

BF: Ja, ich habe ihn persönlich gesehen. Er hat mich gequält und geschlagen. 
 

VR: Haben Sie eine der Entführungen bei der Polizei angezeigt? 
 

BF: Ja. Aber D.T. war mit der Polizei verbündet. Ganz im Gegenteil, die Polizisten haben zu uns gesagt: "Seid 
still, sonst werden wir euch alle töten". Es gibt keine Gerechtigkeit. 
 

VR: Warum sollten Sie die Polizisten mit dem Tod bedrohen? 
 

BF: D.T. war mit den Polizisten verbündet. Solche Killer können die Familie auslöschen. D.T. hatte eigene 
Leute. D.T. war die Hauptperson, er bekam von der Regierung die Aufträge und hat sie mit seinen Leuten 
erledigt. 
 

VR: Welche Aufträge hat D.T. von der Regierung erledigt. 
 

BF: Daher wurde er nicht festgenommen. 
 

VR wiederholt die Frage. 
 

BF: Alle Aufträge, die er bekommen hat, hat er erledigt, in der Z.-Region und auch in der G.-Region. Wenn dort 
in den Regionen irgendwelche unglücklichen Fälle passiert sind, haben D.T. Leute das angestellt, im Auftrag der 
Regierung. 
 

BR: Hat D.T. auch andere Familien oder Geschäftsinhaber verfolgt und auslöschen wollen? 
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BF: Wie soll ich das sagen, er war der "Erlediger", der Vollstrecker. Er war ein Killer. Egal was für einen 
Auftrag er vom Staat bekommen hat, er sollte es erledigen. Da oder dort die Familie erledigen, er war der 
Vollstrecker. Dafür hat er auch Geld bekommen. 
 

BR: Aber die Aufträge sind nicht nur deswegen ergangen, um Geld einzutreiben, oder auch zu anderen 
Zwecken? Welche Ziele waren das? 
 

BF: Welche Gründe er gehabt hatte, weiß ich nicht. Er hat damit Geld gemacht. Er hat mehrere Morde begangen 
und wurde nicht festgenommen. Warum er das gemacht hat, würde er mir nicht sagen. 
 

BR: Hat D.T. die Aufträge von der süd-ossetischen Regierung oder von der Zentralregierung in Tblissi erhalten? 
 

BF: Von beiden, er war in guter Verbindung mit beiden Seiten. 
 

VR: Was war der unmittelbare Anlass für Ihre Ausreise? 
 

BF: Alles zusammen. Absolut alles zusammen. Ich werde sterben. Egal wo sie mich erwischen, werden sie mich 
umbringen. 
 

VR: Wann und wie sind Sie ausgereist? 
 

BF: Ich bin geflogen. Ich weiß, dass ich im Jahr 2005 weitergereist bin, ich bin geflogen, auf welcher Strecke 
weiß ich nicht mehr. Mein Gedächtnis ist nicht mehr in Ordnung. Ich hatte einen Freund gehabt, dem habe ich 
Geld gegeben. Er hat für mich Dokumente besorgt und es arrangiert, dass ich einen Platz in einem Flugzeug 
nach Prag bekomme. 
 

VR: Haben Sie noch Verwandte außerhalb von Süd-Ossetien? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Wer und wo? 
 

BF: Ich habe Verwandtschaft, ich habe eine Tante väterlicherseits. 
 

VR: Wo? 
 

BF: Die Tante hat in Georgien gewohnt, sie ist jetzt schon tot. Ich habe Cousins in Amerika. 
 

VR: Haben Sie auch Cousins und Cousinen in Georgien, außerhalb von Süd-Ossetien? 
 

BF: Nein, die meisten Verwandten sind alle tot. Es liegt irgendwie ein Fluch auf uns. 
 

VR: Wann sind diese Verwandten getötet worden? 
 

BF: Seit den Unruhen antwortet niemand mehr, alle Telefonleitungen sind tot. Ich bin total verrückt. 
 

VR: Was machen Sie hier in Österreich? 
 

BF: Manchmal verteile ich Zeitungen. 
 

VR: Bekommen Sie dafür Geld? 
 

BF: Ja. 
 

VR: Warum sind Sie in Österreich straffällig geworden? 
 

BF: Ich habe es nicht begangen, man hat es mir nur unterstellt. Die Tür konnte ich nicht zumachen, ich wurde 
bezichtigt eine Damenhose gestohlen zu haben. Was sollte ich mit einer Damenhose? 
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VR: Haben Sie aktuelle psychische oder gesundheitliche Probleme? 
 

BF: Ich weiß es nicht, ich kann nicht klar denken. Ich nehme irgendwelche Tabletten, die mir der Arzt 
verschrieben hat und zwar "Risperidon" (lt. Wikipedia ein Antipsychotikum). Der Arzt hat mir 2 Tabletten 
täglich verordnet, ich nehme aber die letzte Zeit 5, weil ich mir so Sorgen wegen meiner Familie mache. 
 

VR: Seit wann bekommen Sie diese Medikamente, zumal Sie bei der letzten Einvernahme davon gesprochen 
haben, keine Medikamente bekommen zu haben und auch keine Therapie zu erhalten? 
 

BF: Ich weiß es nicht mehr genau, ich bekomme es seit ich die Sozialunterstützung bekomme. Ich erinnere nicht 
an vieles nicht mehr. 
 

VR: Was würde mit Ihnen geschehen, wenn Sie nach Georgien oder Süd-Ossetien zurückkehren würden? 
 

BF: Ich würde auf jeden Fall getötet werden. Der einfache Tod macht nichts, sie werden mich aber quälen, 
missbrauchen. Falls ich sterben muss, ist es mir lieber, dass ich in Österreich sterbe. 
 

VR: Könnten Sie irgendwo anders in Georgien leben, außerhalb Süd-Ossetiens, zumal Sie einen georgiensche 
Pass haben? 
 

BF: Das kann ich absolut nicht, ich habe absolut niemanden. 
 

Können Sie vielleicht in Erfahrung bringen, was mit meiner Familie los ist? Meine Nichten und Neffen sind 5 
bis 8 Jahre alt, auch sie sind verschollen. 
 

VR: Gibt es noch etwas was Ihnen für die Begründung Ihres Asylantrages wichtig erscheint und Sie noch nicht 
gesagt haben? 
 

BF: Ich weiß es nicht, ich kann nicht mehr klar denken. Ich habe nur eine Sorge, meine Familie. 
 

BR: Steht der Fluchtgrund mit der Labour-Party irgendwie im Zusammenhang mit dem anderen Fluchtgrund, 
nämlich mit D.T.? 
 

BF: Ich nehme an, dass auch D.T. mit der Partei auch irgendwie einen Zusammenhang hat. Wie gesagt, er ist 
überall dabei, er mischt sich überall ein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob er während des jetzigen Krieges 
gestorben ist, oder nicht. Ehrlich gesagt, will ich es nicht wissen. 
 

Ende der Befragung." 
 

Zum Schluss der Verhandlung hielt der vorsitzende Richter den Verfahrensparteien folgende Dokumente vor 
und räumte eine Frist zur Abgabe einer Stellungnahme von vier Wochen ein: 
 

Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien des Deutschen Auswärtigen Amtes vom 
April 2006 
 

Country Reports on Human Rights Practices 2007 des US Department of State vom 11. März 2008 
 

Anfragebeantwortungen von ACCORD vom 7. Mai 2008 
 

Anfragebeantwortungen von ACCORD vom 10. August 2005 
 

Anfragebeantwortungen von ACCORD vom 2. August 2006 
 

GA des länderkundlichen SV Dr. S.L. vom 23.11.2006 
 

Feststellungen zu Georgien des BAA vom 15.05.2007 
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Fact Finding Mission des BAA und des UBAS von 2004 Punkt 4. Georgien 
 

Länderbericht der Konrad Adenauer Stiftung, Parlamentswahlen in Georgien: Erdrutschsieg für Saakaschvillis 
Partei vom Mai 2008-09-03 
 

Anfragebeantwortung des Polizeiattachees für Georgien über die aktuelle Sicherheitslage 
 

Beide Verfahrensparteien ließen diese Frist ungenützt verstreichen. 
 

Der Asylgerichtshof hat in dem zuständigen Senat wie folgt festgestellt und erwogen: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird Folgendes festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer trägt den Namen G.N., er wurde am 00.00.1974 geboren und ist georgischer 
Staatsangehöriger. Nach seinen eigenen Angaben wurde er in Z., Südossetien geboren und besuchte dann in T., 
das ebenfalls in Südossetien liegt, die Mittelschule. Anschließend studierte er an der staatlichen Universität in 
Tbilisi Lebensmitteltechnologie. Über seine berufliche Tätigkeit können mangels unglaubwürdiger Angaben 
keine Feststellungen getroffen werden, der Beschwerdeführer betonte jedoch, in Georgien keine wirtschaftlichen 
Probleme gehabt zu haben. Auch über weitere Fluchtgründe, insbesondere ob eine Mitgliedschaft bei der Labour 
Party vorlag und ob er deswegen verfolgt wurde, können mangels gesicherter glaubwürdiger Angaben keine 
Feststellungen getroffen werden. Er verfügt auch über Verwandte außerhalb von Südossetien, seine Schwester 
lebt in Tbilisi. 
 

Er gelangte am 16.03.2005 - unter Umgehung der Grenzkontrolle - nach Österreich und stellte sogleich einen 
Asylantrag. In Österreich gab es mehrfach Anzeigen gegen den Beschwerdeführer, ua. wegen gefährlicher 
Drohung und wegen Diebstahls. Er wurde mit Urteil des Landesgerichtes vom 00.00.2007 wegen §§ 127, 130 
StGB zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten bedingt auf eine Probezeit von drei Jahren verurteilt. Er leidet 
unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typ, nicht jedoch an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung, er ist orientiert und bewusstseinsklar und die psychische Störung ist per se 
nicht heilbar. Es tritt jedoch mit zunehmendem Alter (etwa ab dem 35. Lebensjahr) ein Rückgang der 
Symptomatik und eine Abnahme der Dynamik ein. Es besteht kein Behandlungsbedarf. Es gibt keinerlei 
Hinweise auf ein Privat- oder Familienleben in Österreich. Er arbeitet in Österreich nur gelegentlich als 
Zeitungsverteiler. 
 

Über die bereits im erstinstanzlichen Bescheid enthaltenen ausführlichen länderspezifischen Feststellungen 
hinaus, auf welche verwiesen wird, wird zur aktuellen Situation in Georgien Folgendes festgestellt: 
 

Zur aktuellen Lage in Georgien, einschließlich Abchasien und Südossetien wird Folgendes festgestellt: 
 

Allgemein 
 

In Georgien haben sich unterschiedliche territoriale Gebilde entwickelt. Als völkerrechtlich anerkannter Staat 
besitzt es mit Abchasien und Südossetien zwei Regionen, die sich den Weg in eine de facto Unabhängigkeit 
erkämpft haben. Unterhalb der Schwelle bewaffneter Sezession entzogen sich in den neunziger Jahren die 
Provinz Adscharien und das besiedelte Javakheti dem Gewaltmonopol des Zentralstaates. Hinzu kommen "no go 
areas" wie das georgische Pankisi-Tal an der Grenze zu Tschetschenien mit einer Vielzahl tschetschenischer 
Flüchtlinge oder die verarmte Hochgebirgsregion Svaneti. 
 

Abchasien, Adscharien und Südossetien verfügten zu Zeiten der Sowjetunion über einen autonomen Status mit 
weitgehenden Selbstverwaltungsrechten. Als 1990 georgisch-nationale, anti-sowjetische Kräfte (Gamsachurdia) 
die Autonomie der Minderheiten in Frage stellten, kam es in Südossetien und Abchasien zu zunehmenden 
Spannungen. 
 

Bewaffnete Auseinandersetzungen führten schließlich nach Kämpfen von 1992 bis 1993 zu einer Sezession von 
Abchasien und Südossetien, die jedoch von der internationalen Staatengemeinschaft einschließlich Deutschland 
nicht anerkannt wird. 
 

Die abtrünnigen Regionen befanden sich außerhalb der Kontrolle der Zentralregierung und verwalteten sich 
seither weitgehend selbst. Völkerrechtlich betrachtet gehörten sie zwar zu Georgien, waren jedoch wirtschaftlich 
von Russland abhängig. So haben die meisten Einwohner auch russische Pässe und beziehen ihre Rente aus 
Russland. 
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Eine Reihe schwerer Zwischenfälle in den Konfliktgebieten und auf georgischem Territorium verschärften seit 
2007 die Spannungen sowohl zwischen Russland und Georgien als auch zwischen Georgien und den 
separatistischen Regimes. Behörden und Experten in Russland und in Georgien konstatierten, dass sich die 
beiden Länder näher denn je einem bewaffneten Konflikt befänden. Die Situation verschärfte sich weiter, 
nachdem Russland 500 zusätzliche Truppen nach Abchasien schickte, um die dortige Friedenserhaltungstruppe 
zu unterstützen. Nachdem sich die Lage zwischen Georgien und Südossetien bereits im Juli 2008 zusehends 
zugespitzt hatte, verlautbarte am 7. August 2008 ein hochrangiger georgischer Militär öffentlich den Beschluss 
aus Tbilisi, den verfassungsmäßigen Zustand in Südossetien wieder herzustellen. 
 

Am 8. August starteten georgische Truppen einen großangelegten Angriff auf die südossetische de-facto 
Haupstadt Zhinwali. Schätzungsweise eine halbe Stunde später starteten russische Panzertruppen ihren Angriff 
durch den Rokitunnel, der Südossetien vom russischen Nordossetien trennt. Russland verstärkte seine Truppen 
in der Folge auch in Abchasien und bombardierte militärische Stützpunkte in Georgien. Der Konflikt eskalierte 
und weitete sich zunächst auf georgisches Gebiet und schließlich auch auf Abchasien aus. Russland besetzte die 
nur 60 km von Tiflis entfernte georgische Stadt Gori und marschierte in die von der Grenze zu Abchasien 40 
Kilometer entfernte georgische Stadt Senaki ein. Was als Krieg um Südossetien begonnen hatte, weitete sich zu 
einem Konflikt um die Souveränität Georgiens aus. In der zweiten Woche der Kriegshandlungen drangen die 
russischen Truppen in georgisches Kernland vor. Laut einem Bericht der International Crisis Group versuchte 
Russland, die Kontrolle über die beiden größten georgischen Städte, Gori und Zugidi zu erlangen, die 25 bzw 10 
Kilometer von der südossetischen und der abchasischen Grenze entfernt liegen. 
 

Seit dem 8. August 2008 ist offensichtlich, dass es in diesem Konflikt nicht mehr um eine Auseinandersetzung 
zwischen Georgien und Südossetien bzw. Abchasien, sondern um einen Konflikt zwischen Georgien und 
Russland geht. Präsident Sakaschwili versuchte seit 2004 diesen Konflikt zu internationalisieren und 
aufzuzeigen, dass Russland nicht in der Lage ist, die Rolle des neutralen Friedensbewahrers oder des Vermittlers 
einzunehmen. 
 

UNHCR berichtete am 18.August 2008, dass durch den Krieg zwischen Georgien und Südossetien bzw. 
Russland 30 000 Osseten aus ihrer Heimat vertrieben wurden, fast alle flüchteten in die russische Republik 
Nordossetien. Weitere 85.000 ethnische Georgier wurden vertrieben. 
 

In manchen Gebieten sind die Basis- Nahrungsmittel knapp und die lokalen Behörden kommen mit dieser 
Situation nur schwer zurecht. Ernsthafte innerstaatliche Spannungen könnten die Folge sein, wenn sich die 
wirtschaftliche Situation verschlechtert, die wahre Zahl der Kriegsopfer geklärt ist und der Öffentlichkeit das 
Ausmaß der humanitären Katastrophe und der Vertreibung bewusst wird. 
 

Schulen und öffentliche Gebäude sind gefüllt mit Vertriebenen. Ob Vertriebene in ihre Heimat zurückkehren 
können, ist unsicher, auch wenn das Waffenstillstandsabkommen eingehalten wird. Der russische Außenminister 
spielte ein Statement des südossetischen Präsidenten herunter, wonach ethnischen Georgiern aus Südossetien 
eine Rückkehr nicht erlaubt werde, sagte andererseits aber selbst, der Prozess würde sich in die Länge ziehen. 
Das bereits vor dem letzten Krieg von tiefgreifenden Problemen gezeichnete multiethnische Zusammenleben in 
Südossetien und Abchasien wird nun noch schwieriger sein als vor dem Krieg. 
 

Es kursieren Berichte über Kriegsverbrechen und andere Kriegsgräuel gegenüber Zivilisten, wenngleich die 
meisten davon bis dato unverifizierbar oder unsubstanziiert sind. Die Medien verbreiten zudem Gerüchte über 
blutrünstige Gewalt und Kriegsverbrechen. Professionelle Hacker sind auf viele offizielle und mediale Seiten 
eingedrungen. Es wird Jahre dauern, wieder Vertrauen aufzubauen. 
 

Vorrangig geht es in Südossetien und Abchasien jetzt darum, die Sicherheit wieder heruzustellen, Unterstützung 
beim Wiederaufbau und humanitäre Hilfe zu leisten und Vertriebenen die rasche Möglichkeit zur Rückkehr zu 
gewährleisten. 
 

Abzug der russischen Truppen 
 

Die Außenminister der EU beschlossen am 15.09.2008 in Brüssel die Entsendung einer etwa 200 Mann starken 
zivilen EU-Beobachtermission zur Sicherung des Waffenstillstandes in Georgien. Die Beobachter sollten bis 
zum 1. Oktober in den von russischen Soldaten besetzten Pufferzonen vor Südossetien und Abchasien stationiert 
werden. Der EU-Außenbeauftragte Solana betonte, es sei zunächst einmal wichtig, dass sich die russischen 
Streitkräfte vollständig aus den beiden Zonen zurückzögen. Die EU sei auch bereit, Beobachter in die beiden 
Gebiete zu entsenden. Innerhalb der EU gibt es Zweifel, dass europäische Beobachter je Zugang erhalten 
werden. Auch der luxemburgische Außenminister Asselborn hielt das für unwahrscheinlich. 
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Russland hielt sich in der Folge an sein Versprechen gegenüber der EU, sich im Gegenzug bis zum 11. Oktober 
aus diesen Zonen zurückzuziehen und zog Mitte Oktober 2008 seine letzten Soldaten aus Westgeorgien ab. 
Zwischen der Schwarzmeerstadt Poti und dem Ort Senaki sind die Fünf russischen Kontrollposten am Samstag 
komplett geräumt worden. Die russische Regierung erwartet nur, dass die EU und besonders die georgische 
Führung ebenfalls ihre Pflichten erfüllt. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einvernahme des Asylwerbers an der Grenzkontrollstelle Gmünd am 16.03.2005, 
bei der Behörde erster Instanz am 18.03.2005 und am 24.03.2005, am 10.05.2006 und am 01.12.2007 sowie 
durch Befragung im Rahmen der öffentlichen mündlichen Beschwerdeverhandlung des Asylgerichtshofes am 
03.09.2008, durch Einholung psychiatrisch-neurologischer Sachverständigengutachten des Dr. P.K. und des Dr. 
B.L., durch Vorhalt länderkundlicher Dokumente, insbesondere der oben näher bezeichneten Dokumente durch 
den Asylgerichtshof und schließlich durch Einsichtnahme in den in Kopie im erstinstanzlichen Akt enthaltenen 
Reisepass des Beschwerdeführers. 
 

Die Beweise werden wie folgt gewürdigt: 
 

Da die im erstinstanzlichen angefochtenen Bescheid enthaltenen länderkundlichen Feststellungen sehr 
ausführlich und aktuell sind und der angefochtene Bescheid überdies erst vom Juni 2008 datiert, war es nur 
erforderlich, Feststellungen im Zusammenhang mit den im August 2008 stattgefundenen kriegerischen 
Ereignissen zu treffen. Entgegen den Berufungsbehauptungen sind die Feststellungen des Bundesasylamtes 
durchaus konkret und wurde dem Antragsteller auch zu diesen das Parteiengehör eingeräumt. 
 

Die Identität des Antragstellers ergibt sich aus dem in Ablichtung im erstinstanzlichen Akt enthaltenen 
Reisepass, an dessen Echtheit auch die Behörde erster Instanz keine Zweifel hegte. Hinsichtlich der psychischen 
Beeinträchtigung des Beschwerdeführers folgt der Asylgerichtshof dem ausführlichen und schlüssigen 
Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Neurologie Dr. B.L. vom 20.02.2008 und ergibt sich daraus auch 
keineswegs die Einholung eines ergänzenden Gutachtens, sondern die eindeutige Aussage, dass kein 
Behandlungsbedarf besteht und dass sich die diagnostizierte Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typ mit 
zunehmendem Alter selbst bessert. 
 

Die Aussagen des Beschwerdeführers werden wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV Blg Nr. XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
welche auf Grund der diesbezüglichen Verwaltungsgerichtshof-Judikatur erarbeitet wurden): 
 

Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkret und detaillierte Angaben über sein Erlebnis zu machen. 
 

Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Vorraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf 
gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht 
oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet und 
verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den 
der zur Entscheidung berufene Richter im Rahmen der Verhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist 
(siehe z.B. VwGH vom 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.). 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers ist einigermaßen konkret, allerdings - vor allem in Relation zu dem 
angegebenen Bildungsgrad - relativ wenig ausführlich und detailliert. Sehr wenig konkret konnte der 
Beschwerdeführer die behauptete politische Tätigkeit anführen. Er konnte auch keine näheren Angaben über die 
Pläne und Ziele der Labour Party machen, sondern brachte auf eine diesbezügliche Frage des vorsitzenden 
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Richters nur zum Ausdruck, dass er sich offenbar von der Labour Party wieder abgewandt hat. Auch seine 
berufliche Tätigkeit konnte er in der Beschwerdeverhandlung nicht näher schildern. Er konnte in der 
Beschwerdeverhandlung auch ursprünglich nicht angeben, wer seinen Bruder getötet hat (obwohl er dies vor 
dem Bundesasylamt bereits konkret ausgeführt hatte) und gab erst den Namen D.T. nach der Rückübersetzung 
an. Auch die Gründe für den behaupteten Konflikt seines Bruders mit D.T. konnte er nicht näher ausführen. 
Insgesamt waren auch seine Ausführungen über die behaupteten drei Entführungen in der 
Beschwerdeverhandlung sehr wenig detailreich. 
 

Merkwürdig ist der Umstand, dass der Berufungswerber nicht einmal sagen konnte, ob sein Heimatort T. 
tatsächlich in Südossetien liegt oder nicht (offenbar war ihm dieser Umstand nie wichtig). 
 

Der wichtigste Grund für die Unglaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers sind seine 
widersprüchlichen Angaben bei den verschiedenen Einvernahmen, worauf die Behörde erster Instanz zu Recht 
hinwies: Während der Antragsteller bei seiner ersten Befragung an der Bundesgrenze davon sprach, dass er als 
Anhänger Schewardnadses (!) nach der Rosenrevolution verfolgt würde und seinen Arbeitsplatz verloren habe, 
brachte er bei der ersten Einvernahme auf der Erstaufnahmestelle Ost am 18.03.2005 als Fluchtgrund 
ausschließlich eine Verfolgung als Funktionär der Labour Party vor, bei der Einvernahme vor dem 
Bundesasylamt, Außenstelle Eisenstadt am 10.05.2006 erwähnte er wohl auch seinen Beitritt zur Labour Party, 
stellte jedoch eine Verfolgung durch den Kriminellen D.T., welche sich zuerst gegen seinen Bruder und dann 
nach dessen Tod gegen ihn gerichtet habe, ins Zentrum seines Vorbringens; bei der neuerlichen Einvernahme 
durch das Bundesasylamt, Außenstelle Linz am 01.12.2007 verneinte er ausdrücklich eine politische Tätigkeit 
oder eine Mitgliedschaft bei einer politischen Partei (!) und behauptete für die Labour Party nur gelegentlich 
Zettel verteilt zu haben, verneinte jedoch ausdrücklich jegliche politischen Probleme, sondern behauptete wegen 
privater Probleme, die er nicht habe ausführen wollen, Georgien verlassen zu haben. In der 
Beschwerdeverhandlung des Asylgerichtshofes vom 03.09.2008 behauptete er wiederum Probleme wegen seiner 
Tätigkeit für die Labour Party gehabt zu haben und überdies auch mit dem Kriminellen D.T.. Darüber hinaus 
behauptete er beim Bundesasylamt am 10.05.2006, dass seine Mutter bereits im Jahre 2005 verstorben ist, am 
01.12.2007 hingegen, dass sie am Leben ist und als Hausfrau in T. lebe. Die Aussage des Beschwerdeführers auf 
Frage des vorsitzenden Richters, ob er sich politisch betätigt habe, antwortete dieser "Es habe noch keinen 
Bescheid (?) gegeben, aber (der örtliche Parteiobmann) L.T. habe einen Bescheid (?) erlassen wollen, dass er 
stellvertretender Parteiobmann der Labour Party in T. sei, dies macht wenig Sinn, außerdem bedarf es zu 
derartigen Funktionen in einer demokratischen Partei (und als eine solche sieht sich die Labour Party nach ihrem 
eigenen Selbstverständnis an) eines Beschlusses der zuständigen Parteigremien. 
 

Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer sein Vorbringen mehrfach gesteigert bzw. verspätet ein neues 
Vorbringen erstattet. Während er in sämtlichen Einvernahmen vor der Verhandlung des Asylgerichtshofes nie 
von einer ossetischen Abstammung seiner Mutter und insbesondere wegen diesbezüglicher Probleme etwas 
erwähnt hatte, behauptete er dies erstmals in der Beschwerdeverhandlung. Auch behauptete er beim 
Bundesasylamt, wohl ein Schussattentat auf ihn im Zusammenhang mit dem Überfall auf das Parteilokal der 
Labour Party, nicht jedoch, dass er geschlagen worden sei (wobei er überdies den konkreten Vorhalt, dass er dies 
erstmals in der Beschwerdeverhandlung behauptet hatte, auch wiederum nur von einem Nachschießen und nicht 
von einem Schlagen sprach!). 
 

Gesteigert hat der Beschwerdeführer sein Vorbringen schließlich insoferne als er in der Beschwerdeverhandlung 
erstmals von einer Zusammenarbeit des "Mafiabosses" D.T. sowohl mit der georgischen als auch mit der 
südossetischen Regierung sprach, was per se schon nicht sehr logisch erscheint. 
 

Nach ständiger Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist ein gesteigertes Vorbringen nicht als 
glaubwürdig anzusehen (so schon VwGH vom 08. April 1987, 85/01/0299, VwGH vom 02. Februar 1994, 
93/01/1035). Vielmehr müsse grundsätzlich den ersten Angaben des Asylwerbers ein erhöhter Wahrheitsgehalt 
zuerkannt werden (so schon VwGH vom 08. April 1987, 85/01/0299), weil es der Lebenserfahrung entspricht, 
dass Angaben, die in einem zeitlich geringen Abstand zu den darin enthaltenen Ereignissen gemacht werde, der 
Wahrheit in der Regel am nächsten kommen (VwGH vom 11. November 1998, 98/01/0261, m. w.H.). 
 

Wenn sich der Beschwerdeführer hinsichtlich der divergierenden Angaben auf seine psychischen Probleme 
beruft, so ist dem entgegenzuhalten, dass der Beschwerdeführer nach dem zuletzt eingeholten fachärztlichen 
Gutachten Dres. B.L. sehr wohl zeitlich und örtlich orientiert ist und sich keine Hinweise auf Denkstörungen 
ergeben haben. Außerdem hat der Beschwerdeführer auch in der Beschwerdeverhandlung ausdrücklich 
angegeben, physisch und psychisch in der Lage zu sein der mündlichen Verhandlung zu folgen. Es war auch 
nicht mehr notwendig von Amts wegen ein weiteres fachärztliches Gutachten einzuholen. 
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Der Beschwerdeführer hat selbst keine Dokumente im Zuge des zweiinstanzlichen Verfahrens vorgelegt und 
auch von der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme im Zuge des Parteiengehörs durch den 
Asylgerichtshof nicht Gebrauch gemacht. 
 

Letztlich spricht auch sein Verhalten in Österreich (mehrfache Anzeigen wegen Diebstahls und gefährlicher 
Drohung, Verurteilung wegen Diebstahls) gegen einen positiven Eindruck. Zusammenfassend ist daher 
festzuhalten, dass auch der zuständige Richter der Berufungsinstanz - ebenso wie die Behörde erster Instanz - 
von einer Unglaubwürdigkeit der vorgebrachten Fluchtgründe ausgeht. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

Gemäß § 75 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 AsylG 2005 sind Verfahren, welche am 01.07.2008 beim Unabhängigen 
Bundesasylsenat anhängig und einem Mitglied des Unabhängigen Bundesasylsenates zugeteilt waren, welches 
als Richter des Asylgerichtshofes ernannt wurde, von diesem als Einzelrichter weiterzuführen, soweit eine 
mündliche Verhandlung bereits stattgefunden hat. 
 

Da der gegenständliche Asylantrag bereits am 16.03.2005 gestellt wurde, ist er nach der Rechtslage des 
Asylgesetzes 1997 idF I 101/2003, unter Beachtung der Übergangsbestimmungen, zu beurteilen, woraus sich die 
gegenständliche Zuständigkeit ergibt. 
 

Gemäß § 7 AsylG 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling iSd AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich 
außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 
sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb 
des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 
nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentrales Element der Flüchtlingseigenschaft ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der spezifischen Situation des Asylwerbers 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf 
an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit 
Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, 
VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die fluchtauslösende Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, ZI 
96/20/414). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, ZI 95/20/0194). 
 

Es ist in der Folge betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, 90/01/0041). 
 

Wie in de obigen Beweiswürdigung dargelegt, fehlt es im vorliegenden Fall an glaubwürdigen Fluchtgründen, 
sodass schon deswegen eine Asylgewährung ausscheidet. 
 

Die Berufung zu Spruchteil I. ist daher abzuweisen gewesen. 
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Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG idgF ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (§ 57 FrG, nunmehr § 50 FPG); diese Entscheidung ist mit der Abweisung des 
Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 50 Fremdenpolizeigesetz ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Zufolge Abs. 2 leg. cit. ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung 
an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

Gemäß § 50 Abs. 3 FPG dürfen Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder 2 genannten Gefahren berufen, erst 
zurückgewiesen oder zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten, entgegenstehende Gründe 
darzulegen. Die Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis 
zu setzen und hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. Gemäß Abs. 4 leg. cit. ist die Abschiebung 
Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinn des Abs. 2 jedoch nicht im Sinn des Abs. 1 bedroht sind, nur 
zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik darstellen oder wenn sie 
von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden 
sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten (Art. 33 Z 2 der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). 
 

Gemäß Abs. 5 leg. cit. ist das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 4 mit Bescheid festzustellen. Dies 
obliegt in jenen Fällen, in denen ein Antrag auf internationalen Schutz abgewiesen wird oder in denen Asyl 
aberkannt wird, den Asylbehörden, sonst der Sicherheitsdirektion. 
 

Gemäß Abs. 6 leg. cit. ist die Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung für die 
Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
entgegensteht. 
 

Erweist sich gemäß Abs. 7 leg.cit. die Zurückweisung, die Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder, deren 
Antrag auf internationalen Schutz nach dem Asylgesetz 2005 wegen der Unzuständigkeit Österreichs 
zurückgewiesen worden ist, in den Drittstaat als nicht möglich, so ist hievon das Bundesasylamt unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 
 

Gemäß Abs. 8 leg. cit gilt § 51 Abs. 3, 1. Satz. 
 

Hinsichtlich § 57 Abs. 1 FrG (in der alten Fassung) wird in VwGH 26.06.1997, 95/21/0294, ausgeführt: "Führt 
eine in einem Land gegebene Bürgerkriegssituation dazu, dass keine ausreichend funktionierende 
Ordnungsmacht mehr vorhanden und damit zu rechnen ist, dass ein dorthin abgeschobener Fremder - auch ohne 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bürgerkriegspartei oder verfolgten Bevölkerungsgruppe - mit erheblicher 
Wahrscheinlichkeit der im § 37 Abs. 1 FrG 1992 umschriebenen Gefahr (im gesamten Staatsgebiet) unmittelbar 
ausgesetzt wird, so ist dies im Rahmen eines Antrages gemäß § 54 FrG 1992 beachtlich. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn auf Grund der bewaffneten Auseinandersetzungen eine derart extreme Gefahrenlage besteht, 
dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben in einem Masse drohen, 
dass die Abschiebung im Lichte des Art 3 MRK unzulässig erschiene." (vgl. bereits VwGH 11.03.1993, 
93/18/0083). Diese Sichtweise entspricht auch der Jud des EGMR (vgl. etwa EGMR 29.04.1997 H. L. R., ÖJZ 
1998, 309; dazu auch Rohrböck, Asylgesetz Rz 328). 
 

In Georgien herrscht keine Bürgerkriegssituation, der Konflikt mit Russland wurde beigelegt und die russischen 
Truppen haben sich aus dem georgischen Gebiet zurückgezogen, noch ist eine sonstige derart extreme 
Gefahrenlage, dass praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben im 
hohen Maße droht, erkennbar. 
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Da in Georgien weder grobe, massenhafte Menschenrechtsverletzungen unsanktioniert erfolgen, noch nach den 
getroffenen Feststellungen von einer völligen behördlichen Willkür auszugehen ist, ist auch kein "real Risk" 
(dazu VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582) einer unmenschlichen Behandlung festzustellen. 
 

Wenn auch der Beschwerdeführer in T., das in Südossetien liegt, geboren wurde und den Großteil seines Lebens 
verbracht hat, so hat er doch in Tbilisi studiert und lebte dort seine verheiratete Schwester und weitere 
Verwandte. Der Beschwerdeführer ist überdies unzweifelhafterweise georgischer Staatsbürger und er spricht 
georgisch, sodass aus der Sicht des Asylgerichtshofes nichts dagegen spricht, dass er - wie schon während seines 
Studiums - wiederum in Tbilisi (oder auch anderen Teilen Georgiens) Aufenthalt nehmen könnte. 
 

Über die Frage des vorsitzenden Richters, was mit ihm geschehen würde, wenn er nach Georgien oder 
Südossetien zurückkehren würde, führte er aus, dass man ihn auf jeden Fall töten würde und zwar nicht nur 
töten, sondern auch quälen und missbrauchen. Dieses Vorbringen erscheint jedoch in Anbetracht des - wie aus 
der obigen ausführlichen Beweiswürdigung hervorgeht - unglaubwürdigen Fluchtvorbringens ebenfalls nicht 
glaubwürdig. Die Sorge des Beschwerdeführers um seine Familienangehörigen in Georgien, die in der 
Beschwerdeverhandlung mehrmals zutage getreten ist, ist menschlich verständlich, zwischenzeitig wurden 
jedoch - wie aus den obigen Länderfeststellungen eindeutig hervorgeht und auch als notorisch anzusehen ist - die 
kriegerischen Auseinandersetzungen längst beendet. 
 

Was die nach dem zuletzt eingeholten Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Neurologie Dr. B.L. 
diagnostizierte emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline Typ betrifft, so ist dazu Folgendes vor 
dem Hintergrund der Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Gerichtes und des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte, insbesondere zu Art. 3 EMRK, auszuführen: 
 

Zur Frage, ob die Verbringung eines HIV-infizierten bzw. an Aids erkrankten Fremden in seinen Heimatstaat 
eine Verletzung des Art. 3 EMRK im Sinn einer unmenschlichen Behandlung darstellen würde, nahm der 
EGMR in seinen Entscheidungen vom 2. Mai 1997, Nr. 30240/96, D 

v. Vereinigtes Königreich (ÖJZ 1998/20 MRK), vom 15. Februar 2000, Nr. 46553/99, S C C v. Schweden, (ÖJZ 
2000/18 MRK), vom 24. Juni 2003, Nr. 13669/03, Arcila Henao. Niederlande, und vom 22. Juni 2004, Nr. 
17868/03, Ndangoya v. Schweden, Stellung. 
 

Zu Art. 3 EMRK im gegebenen Zusammenhang hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
in seinem Urteil vom 2. Mai 1997, 146/1996/767/964, Case of D. v. The United Kingdom, unter Punkt (§) 49. 
Folgendes ausgeführt (ÖJZ 1998, E. 20 MRK;): 
 

"Es ist richtig, dass dieses Prinzip bisher vom Gerichtshof in solchen Zusammenhängen angewendet wurde, in 
welchen die Gefahr für das Individuum, einer der verbotenen Formen der Behandlung unterworfen zu werden, 
von absichtlich zugefügten Handlungen staatlicher Behörden im Empfangsstaat oder von solchen Handlungen 
nichtstaatlicher Gebilde in dem betreffenden Land ausgeht und die Behörden nicht in der Lage sind, ihm den 
angemessenen Schutz angedeihen zu lassen (vgl. z.B. das Ahmed gg Österreich-U ... Z 44). 
 

Neben diesen Situationen und unter Bedachtnahme auf die grundlegende Bedeutung des Art. 3 im System der 
Konvention, muss sich der Gerichtshof eine ausreichende Flexibilität wahren, um die Anwendung dieses 
Artikels auch in anderen möglicherweise auftretenden Zusammenhängen in Diskussion ziehen zu können. Es ist 
ihm daher nicht verwehrt, ein Beschwerdevorbringen eines Bf nach Art. 3 zu prüfen, wenn die Quelle der Gefahr 
einer verbotenen Behandlung im Empfangsstaat auf Faktoren beruht, welche die Verantwortlichkeit der 
staatlichen Behörden dieses Landes weder direkt noch indirekt auslösen können oder welche für sich allein 
genommen nicht die Standards dieses Artikels verletzen. Die Anwendbarkeit des Art. 3 in einer diesen Fall nicht 
erfassenden Weise einzuschränken, würde den absoluten Charakter seines Schutzes unterlaufen. In jedem 
derartigen Zusammenhang muss der Gerichtshof jedoch alle Umstände des Falles, insb. die persönliche Situation 
des Bf im ausweisenden Staat, einer strengen Prüfung unterwerfen." 
 

In Anwendung dieser Überlegungen gelangte der EGMR im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass die 
Außerlandesschaffung des Beschwerdeführers, der sich im fortgesetzten Stadium einer dauerhaften und 
unheilbaren Erkrankung (Aids) befand, für den der abrupte Entzug der medizinischen und psychologischen 
Behandlung höchst dramatische Konsequenzen gehabt hätte und der im Zielstaat mangels Unterkunft und 
geeigneter Diät und in Anbetracht der dort herrschenden gesundheitlichen und sanitären Probleme akuten 
seelischen und physischen Leiden unterworfen gewesen wäre, angesichts der außergewöhnlichen Umstände 
("exceptional circumstances") und angesichts des kritischen Stadiums seiner schweren Erkrankung eine 
unmenschliche Behandlung und damit eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde. 
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Die Grundsätze dieses Urteils hat der EGMR auch in seiner weiteren Judikatur bis in die Gegenwart aufrecht 
erhalten, dabei freilich wiederholt zu erkennen gegeben, dass es die konkret vorliegenden außergewöhnlichen 
Umstände waren, die ihn im Fall .v. The United Kingdom zum Ergebnis einer Verletzung von Art. 3 MRK 
haben kommen lassen (vgl. 15. Februar 2000, Beschwerde Nr. 46553/99, S.C.C. gegen Schweden, ÖJZ 2000, E. 
18 MRK; Urteil vom 6. Februar 2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Case of Bensaid v. The United Kingdom; 
siehe dazu auch das VwGH-Erkenntnis Zl. 2000/01/0443 vom 21.08.2001). 
 

Was den vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschiedenen Fall eines Aids-Kranken im 
fortgeschrittenen Krankheitsstadium, dessen Abschiebung auf eine kleine Karibikinsel als "unmenschliche 
Behandlung" iSd Art. 3 EMRK angesehen wurde betrifft, so bestehen doch beträchtliche Unterschiede zu dem 
vorliegenden Fall: 
 

Es liegt kein aktueller Behandlungsbedarf vor, vielmehr bessert sich nach dem bereits erwähnten 
Sachverständigengutachten die Symptomatik etwa ab dem 35. Lebensjahr (das dem Beschwerdeführer 
unmittelbar bevorsteht) von selbst. 
 

Der Berufungswerber ist daher in keiner Weise mit dem vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall eines 
AIDS-Erkrankten im letzten Stadium (der Beschwerdeführer ist nicht HIV-positiv!) vergleichbar und bestehen 
auch hinsichtlich der Behandlungsmöglichkeiten in Georgien doch erhebliche Unterschiede zu einer kleinen 
Karibik-Insel. Die in dem erwähnten Fall bestehenden außergewöhnlichen Umstände liegen im gegenständlichen 
Fall somit nicht vor (siehe auch UBAS vom 03. August 2006, ZI 257.282/0-VIII/22/05, UBAS vom 20. April 
2007. ZI 257.526/0/14Z-VIII/22/05). 
 

Schließlich ist es auch im Falle einer bevorstehenden Abschiebung Aufgabe der Fremdenpolizei, den 
Beschwerdeführer auf seine gesundheitliche Eignung hiefür untersuchen zu lassen. 
 

Der Beschwerdeführer verneinte schließlich auch ausdrücklich wirtschaftliche Probleme in Georgien und 
ergeben sich nach den aktuellen Sachverhaltsfeststellungen der Behörde erster Instanz auch aus dem Umstand 
der Rückkehr aus dem Ausland bzw. aus der Asylantragstellung keine solchen. 
 

Es gibt daher auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Georgien 
zwangsläufig in eine wirtschaftliche derart aussichtslose Lage gedrängt würde, die zu einer unmenschlichen 
Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK führen würde. 
 

Es war daher auch die Berufung zu Spruchpunkt II. abzuweisen. 
 

Hinsichtlich Spruchteil III. ist zunächst einmal auf die zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen 
Bescheid zu verweisen. Es haben sich auch in dem Verfahren vor dem Asylgerichtshof keinerlei Anhaltspunkte 
dafür ergeben, die für eine "Aufenthaltsverfestigung" des Beschwerdeführers in Österreich sprechen; er verfügt 
über keine Familienangehörigen in Österreich und gibt es auch keinerlei Hinweise auf eine Ehe oder 
Lebensgemeinschaft mit einer Österreicherin oder dauernd aufenthaltsberechtigten Fremden. Der 
Beschwerdeführer hat auch keine Beschäftigungsbewilligung oder Arbeitserlaubnis nachgewiesen, sondern nur 
angegeben, gelegentlich Zeitungen zu verteilen. Demgegenüber steht seine Verurteilung wegen Diebstahls und 
gibt es auch mehrfache Anzeigen. Die Ausweisung war daher angesichts der bestehenden Sach- und Rechtslage 
ebenfalls zu bestätigen. 


